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Vorlage 

für die Sitzung  

der Deputation für Gesundheit 

am 11.06.2013 

 

Änderung der Verordnung über die Bestimmung und Aufgaben des Bremer Mortalitäts-

index 

 

A. Problem 

Im Jahre 1981 wurde in Bremen eine epidemiologische Forschungseinrichtung unter dem Na-

men Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin (BIPS) gegründet, die am 

1. Juli 1998 in die Universität Bremen übergeleitet wurde. Im Zuge des Aufnahmeverfahrens als 

Vollmitglied in die Leibniz-Gemeinschaft wurde das Institut zum 1. Januar 2012 aus der Univer-

sität wieder ausgegliedert und setzt seine Arbeit inzwischen als gemeinnützige "Leibniz-Institut 

für Präventionsforschung und Epidemiologie - BIPS GmbH" fort. Der Schwerpunkt der For-

schungstätigkeit der BIPS GmbH liegt nach wie vor darin, Ursachen für Gesundheitsstörungen 

zu erkennen und neue Konzepte zur Krankheitsvorbeugung zu entwickeln. 

 

Aufgrund der Rechtsformänderung der BIPS GmbH von einer Körperschaft des öffentlichen 

Rechts hin zu einer privatrechtlichen Gesellschaft mit beschränkter Haftung gilt das Institut nicht 

länger als eine mit wissenschaftlicher Forschung beauftragte öffentliche Stelle im Sinne des § 2 

Abs. 2 der Bremer Mortalitätsindexverordnung, so dass es nicht mehr zur Nutzung der Daten 

des Mortalitätsindex berechtigt ist. Dieser unerwünschten Folge des Rechtsformwechsels soll 

mit der vorgeschlagenen Änderungsverordnung begegnet werden. 

 

B. Lösung 

 

Der anliegende Verordnungsentwurf trägt dem vorstehend dargestellten Änderungsbedarf 

Rechnung. 
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Die vorgeschlagene Lösung ist in dem anliegenden Entwurf einer Verordnung zur Änderung der 

Verordnung über die Bestimmung und Aufgaben des Bremer Mortalitätsindex dargestellt. Hie-

rauf wird Bezug genommen. 

 

C. Alternativen 

 

Keine. 

 

D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Gender Prüfung 

 

Keine finanziellen, personalwirtschaftlichen oder geschlechtsbezogenen Auswirkungen.  

 

E. Beteiligung / Abstimmung 

 

Der Entwurf ist mit der Senatorin für Bildung und Wissenschaft sowie der Landesbeauftragten 

für Datenschutz und Informationsfreiheit abgestimmt worden. 

 

Der Senator für Justiz und Verfassung hat den Entwurf rechtsförmlich geprüft. 

 

F. Beschlussvorschlag 

 

Die staatliche Deputation für Gesundheit stimmt dem Entwurf einer Verordnung zur Änderung 

der Verordnung über die Bestimmung und Aufgaben des Bremer Mortalitätsindex zu.  

 

Anlagen  

 

 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bestimmung und Aufga-

ben des Bremer Mortalitätsindex 

 Entwurf einer Begründung 

 

 

 

 


